
Chronologisches Verzeichnis des Monats Julius 1810 
 
 

14.Julius 1810 
Decret, die unveränderlichen Familien-Namen, in den Gegenden, wo einzelne Einwohner  
keine solche führten, oder wo es Gebrauch war, sie willkürlich zu verändern, betreffend.  

(siehe separaten Titel: Unveränderliche Familien-Namen) 
 
 

14. Julius 1810 
Decret, welches die Zusammenberufung der Departements-Räthe, und der  

Districtsräthe zu ihrer jährlichen Versammlung verordnet. 
 
 

14. Julius 1810 
Decret, welches die, von ausländischem Eisen und Kupfer, das ins  

Königreich eingeführt wird, zu entrichtende Abgabe bestimmt. 
 
 

14. Julius 1810 
Decret, wodurch der Präfect des Saale -Departements ermächtigt wird, das von dem 

verstorbenen Johann Andreas Behrens, Landmann zu Klein-Quenstedt, im Land  
Canton und Districte Halberstadt, gestiftete Vermächtnis anzunehmen. 

 
 

19. Julius 1810 
Decret, welches die Zusammensetzung der drei Departements, die aus dem  

vormaligen hannöverschen Provinzen gebildet werden, und die Vereinigung  
einiger anderer Theile des Königreichs mit ihnen, verfügt. 

 
 

19. Julius 1810 
Decret, welches den Zeitpunkt bestimmt, wo das System der öffentlichen  
Verwaltung des Königreichs, in den aus den vormaligen hannöverschen  

Provinzen gebildeten drei Departements, eingeführt werden soll . 
 
 

25. Julius 1810 
Decret, wodurch den Hypotheken-Bewahrern auferlegt wird, Sicherheit zu leisten. 

 
 

28. Julius 1810 
Gutachten des Staatsraths, die hypothekarischen Eintragungen, bei welchen der Hypotheken-
Aufseher selbst oder dessen Verwandte bis zum zweiten Grade interessiert sind, betreffend. 

 
 

29. Julius 1810 
Decret, welches die unter der Benennung von Schulden der ehemaligen  

Verwaltungs-Bezirke oder Kreise begriffenen Schulden, für Staats-Schulden erklärt. 
 
 

29. Julius 1810 
Decret, welches verordnet, dass die Mitglieder der Departements-, Districts- und Municipal-
Räthe ihre Functionen bis zur nächsten Versammlung der Wahl-Collegien fortsetzen sollen. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
 


